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§ 78 NÖ KAG § 78
 NÖ KAG - NÖ Krankenanstaltengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

(1) Private Krankenanstalten sind Krankenanstalten, die das Ö3entlichkeitsrecht nicht besitzen. Sie können auch von

physischen Personen errichtet und betrieben werden.

(2) Die Rechte und P6ichten, die sich aus der Aufnahme in eine private Krankenanstalt ergeben, sind nach den

Bestimmungen des Bürgerlichen Rechtes zu beurteilen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999
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